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Liebe Eltern, liebe Vorschulkinder,  

 

Ihr möchtet euch mit Spiel und Spaß auf die Schule vorbereiten? Dann kommt zu uns. Wir laden euch 

herzlich zum Kurs „Fit für die Schule“ ein. Es werden Lieder gesungen, gespielt, gebastelt und so die 

Welt der Buchstaben und Zahlen entdeckt.  

Für die Eltern wird es als Angebot zwei bis drei Elternabende zum Thema geben. Dabei wird 

noch einmal vertieft die Entwicklung der Deutschen Gebärdensprache und Lautsprache besprochen 

und Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand gegeben. 

Für Kinder mit einer Hörschädigung ist der Lese-  und Schreibprozess eine besondere 

Herausforderung. Daher möchte ich Ihre Kinder mit diesem Kurs auf die Schule vorbereiten. Zusätzlich 

entsteht so die Möglichkeit andere Kinder mit einer Hörschädigung und deren Eltern zu treffen und 

sich auszutauschen. 

___________________________________________________________________________ 

Wir treffen uns zweimal im Monat für 1,5 Stunden von Oktober 2023 

                                     bis Januar 2024. 

 

 Zielgruppe:  

                                                     Vorschulkinder im Alter von 5-6 Jahren 

                                                             Zu mir: 

Mein Name ist Janika Huter. Ich mache seit Februar 2023 mein 

Referendariat an der Immenhoferschule in Stuttgart und engagiere mich im 

Bereich Frühförderung. 

                                                    Interesse geweckt?   

Einfach melden bei:    jhuter@immenhoferschule.de 

Bitte geben Sie den Namen und das Alter Ihres Kindes an. Im Anschluss wird es dann eine Doodle 

Umfrage geben, um einen gemeinsamen Termin zu finden. 

 

Ich freue mich über Ihre Rückmeldung und zahlreiches Interesse! 

Herzliche Grüße 

Janika Huter 

 

Hinweis: 
Kinder, die an Veranstaltungen im Rahmen der Frühförderung durch die Sonderpädagogische Beratungsstelle teilnehmen, sind 
hierbei nicht gesetzlich unfallversichert. Der Gesetzgeber hat lediglich Kinder während des Besuchs von Kindergärten und 
während des Schulbesuchs (§ 539 Abs. 1 Nr. 4 a) und b) der Reichsversicherungsordnung – RVO-) unter den Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung gestellt. Dazu zählen Angebote der Frühförderung nicht. Bei Unfällen greift in der Regel die 
Krankenversicherung des Kindes. 


